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Befö rderungsordnung  

 
Anmerkung: 
Grundsä tzlich sind Dienstgrade ab einer bestimmten Stufe an die Funktionen/Posten im 
Verein gebunden. 
Die Ü bersichten/Listen der Offiziere werden vom Vereinsvorstand geführt. 
Die Ü bersichten/Listen aller anderen Dienstgrade werden von der jeweiligen Kompanie 
geführt. 
 

1. Dienstgrade 
• Schütze 
• Gefreiter 
• Obergefreiter 
• Hauptgefreiter 
• Unteroffizier 
• Stabsunteroffizier  
• Feldwebel 
• Oberfeldwebel 
• Hauptfeldwebel (Spieß ) 
• Stabsfeldwebel  (Spieß )                
• Leutnant                                                   
• Oberleutnant 
• Hauptmann 
• Major 
• Oberstleutnant 
• Oberst (Kommandeur) 

 
2. Zuständigkeiten für Befö rderungen 
• Bis zum Dienstgrad Stabsfeldwebel durch die Kompanie 
• Ab Dienstgrad Leutnant Vorschlä ge durch die Kompanie an den Vorstand des 

Vereins. 
• Vorstand entscheidet und befö rdert. 
• Befö rderungen durch den Vorstand auch ohne Vorschlä ge durch die Kompanien. 

 
3. Zeiträume 
• Zwischen jeder Befö rderung grundsä tzlich ein Abstand von 3 Jahren. 
• Begründete Ausnahmen durch Vereins- oder Kompanievorstand, je nach 

Zustä ndigkeit. 
• Abweichende Zeiträ ume: 

a. Ab Dienstgrad Hauptmann mindestens 5 Jahre Abstand 



b. Ab  Dienstgrad Major mindestens 6 Jahre Abstand 
c. Zwischen Hauptfeldwebel und Stabsfeldwebel 

mindestens 4 Jahre Abstand 
 
 
 

 
4. Vorschlagswesen für Offiziere 
• Hö chstens 3 Vorschlä ge je Kompanie an den Vereinsvorstand zur 

Generalversammlung. 
• Die Kompaniechefs werden vom Vorstand ohne Vorschlag befö rdert. 
• Der Kommandeur und der Vereinsvorstand inklusive der Stellvertreter werden ohne 

Vorschlag durch den Vorstand befö rdert.   
 
 

5. Dienstgradabzeichen und Kosten 
• Die Kosten für die Befö rderung durch den Vorstand trä gt der Verein. 
• Die Kosten für die Befö rderung in Zustä ndigkeiten der Kompanien sind intern zu 

regeln. 
• Der Vereinsvorstand gem. Satzung und der Kommandeur tragen goldene 

Dienstgradabzeichen (7 Schützen), diese sind nach Ausscheiden aus der Funktion 
durch silberne gleichen Dienstgrads zu ersetzen. Ausnahme: Ehrenprä sident auf 
Beschluss Generalversammlung. 

 
 
 

6. Dienstgrad und Funktion 
• Der Prä sident wird nicht befö rdert, er erhä lt nach der Wahl die entsprechenden 

Schulterklappen 
• Falls der Prä sident von der GV nicht zum Ehrenprä sident ernannt wird, wird er Major. 

Hatte er vorher einen hö heren Dienstgrad, dann erhä lt er seinen alten Dienstgrad. 
• Im Vereinsvorstand (incl. Stellvertreter)  hat man mindestens den Dienstgrad 

Leutnant, hö chstens Oberstleutnant.  Befö rderung zum Offizier (wenn noch kein Offz) 
nach der Wahl oder bei nä chster Gelegenheit 

• Der Kompaniechef hat mindestens den Dienstgrad Leutnant, hö chstens Hauptmann, 
im Ausnahmefall bei lä ngerer Amtszeit Major. Befö rderung zum Offizier nach seiner 
Wahl bei nä chster Gelegenheit. 

• Der Kommandeur ist mindestens Major, Befö rderung zeitgerecht zum Schützenfest. 
• Der Dienstgrad Oberst ist nur für den Kommandeur. 
• Die Dienstgrade Hauptfeldwebel und Stabsfeldwebel sind nur für den Spieß . 
• Schützen ohne Funktion (z.B. nicht:  Kompanievorstand, Vereinsvorstand incl. Stellv. 

usw. ) kö nnen bis max. zum Oberleutnant bzw. Oberfeldwebel befö rdert werden. Ü ber 
begründete Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 

• Wer aus seiner Funktion ausscheidet behä lt seinen letzten Dienstgrad. 
• Der Schützenkö nig, falls noch nicht Offizier, wird beim Nachschiessen Fä hnrich 

 


